
 

 

Dienstgebäude: 
Untere Buchstraße 22 
76751 Jockgrim 
Telefon (07271) 599-0  
Telefax (07271) 599-115 
E-Mail:  info@vg-jockgrim.de 
De-Mail: info@vg-jockgrim.de-mail.de 
Internet: www.vg-jockgrim.de 
Gläubiger-ID:  DE20VGJ00000100489 

Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag 08:30 - 12:00 Uhr 
Montag zusätzlich 14:00 - 18:00 Uhr 
Donnerstag zusätzlich 14:00 - 16:00 Uhr 
Dienstag, Mittwoch und Freitag nachmittags geschlossen. 
 
Termine außerhalb der Öffnungszeiten nach Vereinbarung 
 

Konten der Verbandsgemeindekasse:  
Raiffeisenbank eG Herxheim  Kto.3236005 BLZ 54862390  
 IBAN DE43 5486 2390 0003 2360 05 BIC GENODE61HXH 
Sparkasse Germersheim-Kandel Kto.6009641 BLZ 54851440 
 IBAN DE39 5485 1440 0006 0096 41 BIC MALADE51KAD 
VR Bank Südpfalz e.G. Kto.7190000 BLZ 54862500 
 IBAN DE57 5486 2500 0007 1900 00 BIC GENODE61SUW 
Postbank Ludwigshafen Kto.3600676 BLZ 54510067 
 IBAN DE22 5451 0067 0003 6006 76 BIC PBNKDEFF545 

 

 

Die Verbandsgemeinde Jockgrim kann aus technischen und organisatorischen Gründen zurzeit 
noch keine verschlüsselten E-Mails entschlüsseln sowie noch keine elektronischen Signaturen auf 
Echtheit und Gültigkeit prüfen. Falls Sie uns vertrauliche Informationen oder Dokumente senden 
wollen, die eine Unterschrift benötigen, bitten wir Sie, hierzu die Briefpost zu verwenden.  

 

 

 

Verbandsgemeindeverwaltung Jockgrim 
für die Ortsgemeinden Jockgrim, Rheinzabern, Hatzenbühl und Neupotz 

  

 
Verbandsgemeindeverwaltung      Postfach 1161      76745 Jockgrim 

 
  
Piratenpartei 
Herrn Sven Gretschuskin 
Goerdelerstraße 3 
76726 Germersheim 
Email: sven.gret@piraten-germersheim.de 

Sachbearbeiter 

Frau Lutz 
Zimmer 

206 
Aktenzeichen: (Bitte im Schrift und Zahlungsverkehr angeben) 

161-10 
Telefon Telefax 

(07271) 599-186 (07271) 599-115 
E-Mail 
S.Lutz@VG-Jockgrim.de 

Datum 
Jockgrim, 21.01.2016 

 
 
 
 
 

Aufstellung von Wahlplakaten im Verbandsgemeindebereich  
anlässlich der Landtagswahl 2016 
 
 
Sehr geehrter Herr Gretschuskin, 
 
die parteiliche Plakatwerbung im öffentlichen Verkehrsraum anlässlich von Wahlen stellt eine 
erlaubnisfreie Sondernutzung dar und darf zu den Zeiten des Hauptwahlkampfes, d. h. in der Zeit 
von etwa 4 bis 6 Wochen vor dem Wahltag bis zum Wahltag, erfolgen. Für die Durchführung der 
Plakatierung sind die in der Anlage beigefügten Informationen zu beachten. 
 
In der Ortsgemeinde Rheinzabern werden mehrere Plakatwände errichtet, an denen eine 
zentrale Plakatierung erfolgen soll. 
 
Hierbei handelt es sich um folgende Standorte: 
 
76764 Rheinzabern, Neun-Morgen  
(in Höhe des Feuerwehrgerätehauses) 
 
76764 Rheinzabern, Kandeler Straße  
(in Höhe der Vereinsheime am Bauernwald) 
 
76764 Rheinzabern, Jockgrimer Straße – L549  
(am Ortseingang aus Richtung Jockgrim kommend) 
 
Mit freundlichen Grüßen    
im Auftrag:      
 

Lutz 

Anlage: -1- 


